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Protokoll 
 

 

über die am 15. Juni 2021 von 18.00 Uhr bis 21.00 Uhr im Kaisersaal unter dem Vorsitz 

von Bürgermeister Hubert Almberger abgehaltene 

 

 

49. Gemeinderatssitzung (Gemeinderatsperiode 2016 – 2022) 

 

 

Anwesend: Simon Aschaber, Christine Bernhofer, Hanspeter Ellmerer, Alois Foidl, 

Christine Gschnaller, MSc, Susanne Hartrumpf, Andrea Hauser,  

Mag. Leopold Hofinger, Melanie Hutter, Manfred Kecht, Johann Mayr, 

Heribert Mariacher, Claudia Pali, Petra Sojer, MSc, Robert Steger,  

Peter Wallner 

 

Entschuldigt: Dr. Georg Zimmermann (ein Ersatz konnte nicht mehr einberufen wer-

den), Robert Wurzenrainer (ein Ersatz konnte nicht mehr einberufen 

werden), Andreas Schramböck, BA (Ersatz: Manfred Kecht) 

 

Unentschuldigt: niemand 

 

Schriftführer: Dr. Ernst Hofer, MBA 

 

 

 

www.st.johann.tirol 

    

Marktgemeinde St. Johann in Tirol 
Bahnhofstraße 5, 6380 St. Johann in Tirol 
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Tagesordnung 

(nach Erweiterung) 

 

 

 

I. Berichte des Bürgermeisters 

 

II. Anträge des Bürgermeisters und des Gemeindevorstandes 

 

1) Abschluss von Verträgen: 

a) Fritz Egger Gesellschaft m.b.H. (Übernahme eines Schmutzwasserkanals) 

b) Gemeinden Kirchdorf in Tirol und Oberndorf in Tirol (Bekämpfung illegaler Freizeit-

wohnsitze) 

c) Paula Trixl (Übernahme eines Weges) 

 

III. Berichte und Anträge der Ausschüsse 

 

1) Bauausschuss 

1) Umwidmung der Gst. 3054, 3123 (Josef Sammer) 

2) Änderung von Bebauungsplänen: 

a) Gst. 149/6 (Sabine Keuschnigg) 

b) Gst. 189/3, 189/10, .1506 (MS Immoalpin GmbH) 

c) Gst. 3476/99 (Julia Albers) 

d) Gst. 2746/1, 2746/5 (Christian Herrmann) 

 

IV. Anträge, Anfragen und Allfälliges 

 

V. Entsendung (Nominierung) einer Person in den Aufsichtsrat der St. Johanner Berg-

bahnen Gesellschaft m.b.H. 
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Am Beginn der Sitzung sind 17 Gemeinderäte anwesend. 

 

Der Bürgermeister beantragt, die Tagesordnung wie folgt zu ergänzen: 

 

„V. Entsendung (Nominierung) einer Person in den Aufsichtsrat der St. Johanner Bergbah-

nen Gesellschaft m.b.H.“ 

 

Beschluss (17:0): 

 

Dem Tagesordnungspunkt V. Entsendung (Nominierung) einer Person in den Aufsichtsrat 

der St. Johanner Bergbahnen Gesellschaft m.b.H. wird gemäß § 35 Abs. 3 TGO 2001 die 

Dringlichkeit zuerkannt. 

 

I. Berichte des Bürgermeisters 

 

II. Anträge des Bürgermeisters und des Gemeindevorstandes 

 

1) Abschluss von Verträgen: 

a) Fritz Egger Gesellschaft m.b.H. (Übernahme eines Schmutzwasserkanals) 

 

Mag. Heike Crabtree und Ing. Peter Reiter erklären den Vertrag mit der Fritz Egger 

Gesellschaft m.b.H. 

 

Beschluss (17:0): 

 

Der Abschluss des Vertrags mit der Fritz Egger Gesellschaft m.b.H. laut Anlage A 

dieses Gemeinderatsprotokolls wird genehmigt. 

 

b) Gemeinden Kirchdorf in Tirol und Oberndorf in Tirol (Bekämpfung illegaler Freizeit-

wohnsitze) 

 

Mag. Heike Crabtree erläutert die Vereinbarung, mit welcher eine Verwaltungsge-

meinschaft mit den Nachbargemeinden Kirchdorf in Tirol und Oberndorf in Tirol ge-

gründet werden soll. Der Bürgermeister betont die Vorreiterrolle der beteiligten Ge-

meinden in dieser Hinsicht. 
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Claudia Pali zeigt sich „verwundert“, dass die Gründung einer Verwaltungsgemein-

schaft erfolge, „Ortspolizisten“ (gemeint: Einrichtung eines Gemeindewachkörpers) 

jedoch nicht gewünscht seien. Grundsätzlich sehe sie diese Angelegenheit aber 

„positiv“. 

 

Robert Steger möchte wissen, ob „fixe Verträge“ für künftiges Kontrollpersonal vor-

gesehen seien. Mag. Heike Crabtree verweist auf eine Befristung der Dienstver-

träge. Danach müsse über die weitere Vorgangsweise entschieden werden. Der 

Bürgermeister hebt eine notwendige „Lernphase“ in diesem neuartigen Projekt her-

vor. 

 

Peter Wallner spricht sich klar für die Gründung der Verwaltungsgemeinschaft aus 

(„hervorragend“) und meint, diese Vorgehensweise stelle eine Möglichkeit dar, die 

„Grundstückspreise etwas zu reduzieren“. Robert Steger widerspricht diesem An-

satz später. 

 

Peter Wallner kritisiert ferner Aussagen des Kitzbüheler Tourismusverband-Ob-

manns in einem Artikel der Tiroler Tageszeitung, wonach die Kontrollen von Frei-

zeitwohnsitzen den „Tourismus mit Füßen“ treten würden. Es gehe hier um Wohn-

sitze, welche illegal als Freizeitwohnsitz verwendet würden, nicht um rechtmäßig 

bestehende Freizeitwohnsitze. „Wir haben nichts gegen die legale Nutzung.“ 

 

Johann Mayr erkundigt sich danach, wer die Verfahrenskosten zu tragen habe. Der 

Amtsleiter antwortet, in derartigen baupolizeilichen Verfahren kämen die allgemei-

nen verwaltungsverfahrensrechtlichen Kostentragungsregeln zur Anwendung 

(grundsätzlich Kostentragung durch die Verfahrensparteien selbst). 

 

Auf eine Nachfrage von Andrea Hauser hin erklärt Mag. Heike Crabtree, dass das 

Land Tirol zwei Jahre lang 50 % der Kosten in Zusammenhang mit der Verwal-

tungsgemeinschaft trage. Die jährlichen Personalkosten betrügen etwa 60.000 

Euro. 

 

Beschluss (15:2): [Johann Mayr dagegen, Enthaltung von Robert Steger] 

 

Die Bildung einer Verwaltungsgemeinschaft mit den Gemeinden Kirchdorf in Tirol 

und Oberndorf in Tirol zur Durchsetzung raumordnungs Bestimmungen (Kontrolle 
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von Freizeitwohnsitzen) gemäß § 142a Tiroler Gemeindeordnung 2001 und der Ab-

schluss der Vereinbarung über die Bildung der Verwaltungsgemeinschaft „Freizeit-

wohnsitze Kirchdorf in Tirol, Oberndorf in Tirol und St. Johann in Tirol“ laut Anlage 

B dieses Gemeinderatsprotokolls werden genehmigt. 

 

c) Paula Trixl (Übernahme eines Weges) 

 

Mag. Heike Crabtree erläutert den Vertrag mit Paula Trixl hinsichtlich der Über-

nahme eines Wegs. Alois Foidl betont die entgegenkommende Verhaltensweise 

von Paula Trixl in Zusammenhang mit dem Umbau des Bauhofs. 

 

Beschluss (17:0): 

 

Der Abschluss des Vertrags mit Paula Trixl laut Anlage C dieses Gemeinderatspro-

tokolls wird genehmigt. 

 

III. Berichte und Anträge der Ausschüsse 

 

2) Bauausschuss 

1) Umwidmung der Gst. 3054, 3123 (Josef Sammer) 

 

Die Bauamtsleiterin erläutert die maßgebenden Parameter dieses Verhandlungsge-

genstandes. 

 

Beschluss (17:0): 

 

Es erfolgen nachstehende Änderungen des Flächenwidmungsplans der Marktge-

meinde St. Johann in Tirol: 

 

• Umwidmung eines Teils des Gst. 3054 (rund 1.679 m²) von Freiland in Son-

derfläche für Hofstellen mit einer höchstzulässigen Wohnnutzfläche von 380 

m², Festlegung des Zählers: 1 

• Umwidmung eines Teils des Gst. 3123 (rund 6.272 m²) von Freiland in Son-

derfläche für Hofstellen mit einer höchstzulässigen Wohnnutzfläche von 380 

m², Festlegung des Zählers: 1 
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Der Planungsbereich ist in Anlage D dieses Gemeinderatsprotokolls ersichtlich, 

welche einen Bestandteil dieses Beschlusses darstellt. 

 

Gemäß § 68 Abs. 3 lit. d TROG 2016 erfolgt mit der Beschlussfassung über die Auf-

legung des Entwurfes gleichzeitig der Beschluss über die dem Entwurf entspre-

chende Änderung. Dieser Beschluss wird jedoch nur rechtswirksam, wenn inner-

halb der Auflegungs- und Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum Entwurf von 

einer hierzu berechtigten Person oder Stelle abgegeben wird. Die Auflegungsfrist 

beträgt vier Wochen. 

 

2) Änderung von Bebauungsplänen: 

a) Gst. 149/6 (Sabine Keuschnigg) 

 

Die Bauamtsleiterin erläutert zunächst die geplante Änderung des Bebauungs-

plans. Im Zuge der Debatte setzt der Bürgermeister diesen Verhandlungsgegen-

stand von der Tagesordnung ab. 

 

b) Gst. 189/3, 189/10, .1506 (MS Immoalpin GmbH) 

 

Die Bauamtsleiterin erläutert die maßgebenden Parameter dieses Verhandlungs-

gegenstandes. 

 

Beschluss (16:1): 

 

Der Entwurf des Bebauungsplans mit ergänzendem Bebauungsplan für die  

Gst. 189/3, 189/10 und .1506 von Dr. Erich Ortner vom 31. Mai 2021 („Mittern-

dorferweg Hasenauer“) wird gemäß § 64 Abs. 1 TROG 2016 aufgelegt. Die Aufle-

gungsfrist beträgt vier Wochen. Gemäß § 64 Abs. 3 TROG 2016 erfolgt mit der 

Beschlussfassung über die Auflegung des Entwurfes nach § 64 Abs. 1 TROG 

2016 gleichzeitig der Beschluss über die Erlassung des Bebauungsplans. Dieser 

Beschluss wird jedoch nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Auflegungs- und 

Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum Entwurf von einer hierzu berechtig-

ten Person oder Stelle abgegeben wurde. 
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c) Gst. 3476/99 (Julia Albers) 

 

Die Bauamtsleiterin erläutert die maßgebenden Parameter dieses Verhandlungs-

gegenstandes. 

 

Beschluss (14:3): 

 

Der von Dr. Erich Ortner ausgearbeitete Entwurf vom 27. April 2021 („Wiesenweg 

Albers“) über die Änderung des Bebauungsplans vom 22. August 1997 

(„09/9732“), zu Zahl Ve1-546-416/144-3 aufsichtsbehördlich geprüft, wird gemäß 

§ 64 Abs. 1 TROG 2016 aufgelegt. Die Auflegungsfrist beträgt vier Wochen. Ge-

mäß § 64 Abs. 3 TROG 2016 erfolgt mit der Beschlussfassung über die Aufle-

gung des Entwurfes nach § 64 Abs. 1 TROG 2016 gleichzeitig der Beschluss über 

die Erlassung des Bebauungsplans. Dieser Beschluss wird jedoch nur rechtswirk-

sam, wenn innerhalb der Auflegungs- und Stellungnahmefrist keine Stellung-

nahme zum Entwurf von einer hierzu berechtigten Person oder Stelle abgegeben 

wurde. 

 

d) Gst. 2746/1, 2746/5 (Christian Herrmann) 

 

Die Bauamtsleiterin erläutert die maßgebenden Parameter dieses Verhandlungs-

gegenstandes. 

 

Beschluss (17:0): 

 

Der von Dr. Erich Ortner ausgearbeitete Entwurf vom 31. Mai 2021 („Herrmann“) 

über die Änderung des Bebauungsplans vom 7. Dezember 2016 

(„BPLSJT_17_2016_Herrmann“), zu Zahl RoBau 2-416/177/6-2018 aufsichtsbe-

hördlich geprüft, wird gemäß § 64 Abs. 1 TROG 2016 aufgelegt. Die Auflegungs-

frist beträgt vier Wochen. Gemäß § 64 Abs. 3 TROG 2016 erfolgt mit der Be-

schlussfassung über die Auflegung des Entwurfes nach § 64 Abs. 1 TROG 2016 

gleichzeitig der Beschluss über die Erlassung des Bebauungsplans. Dieser Be-

schluss wird jedoch nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Auflegungs- und Stel-

lungnahmefrist keine Stellungnahme zum Entwurf von einer hierzu berechtigten 

Person oder Stelle abgegeben wurde. 
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IV. Anträge, Anfragen und Allfälliges 

 

Antrag. Es liegt ein gemeinsamer Antrag von Christine Bernhofer, Peter Wallner und Petra 

Sojer, MSc vor. Dabei geht es um die „Abhaltung von politischen Veranstaltungen am 

Hauptplatz von St. Johann in Tirol“. 

 

Der Antrag ist diesem Gemeinderatsprotokoll als Anlage E angehängt. 

 

Nach Verlesung des Antrags erläutert der Amtsleiter die rechtliche Situation (insbesondere 

Recht der Parteien auf Wahlwerbung, in diesem Zusammenhang auch Recht auf Chancen-

gleichheit). Ein freiwilliges Fairnessabkommen der Gemeinderatsparteien sei möglich. Vor-

gaben des Straßenpolizeirechts (Straßenverkehrsordnung) und des Veranstaltungsrechts 

und dessen Ausnahmeregeln für Wahlwerbung seien beachtlich. 

 

Peter Wallner meint, es sei wichtig, „Politik unter die Leute zu bringen“. Claudia Pali knüpft 

daran an und erinnert an ihren Antrag hinsichtlich eines Livestreams von Gemeinderatssit-

zungen vom Mai 2020. Der Bürgermeister antwortet, der Gemeindevorstand habe sich im 

September 2020 damit auseinandergesetzt und eine überwiegend ablehnende Haltung ein-

genommen. Zum damaligen Zeitpunkt habe für einen Livestream allerdings auch eine 

Rechtsgrundlage gefehlt. Der Amtsleiter erläutert, dass die Tiroler Gemeindeordnung jetzt 

eine derartige Ermächtigung (mit organisatorischen Vorgaben) enthalte. Der Gemeinderat 

kommt überein, der Gemeindevorstand solle sich mit einer Übertragung von Gemeinde-

ratssitzungen ins Internet erneut auseinandersetzen. 

 

Postamt. Claudia Pali beklagt sich über vermeintliche Hürden beim Zutritt zum Postamt. 

Der Bürgermeister antwortet, es werde weiterhin versucht werden, Verbesserungen zu er-

reichen. 

 

Bepflanzung bei der Achenallee. Heribert Mariacher erkundigt sich nach dem Stand der 

Bepflanzung bei der Achenallee (Antrag „Der Natur eine Chance geben“ für die Gemeinde-

ratssitzung vom 3. Mai 2021). Der Bürgermeister verweist auf geführte Gespräche, betont 

jedoch, dass es sich hier um fremde Zuständigkeitsbereiche handle (Baubezirksamt Kuf-

stein, Großachengenossenschaft St. Johann in Tirol). 

 

Die Gemeindefinanzen und die Pandemie. Heribert Mariacher möchte ferner wissen, 

welche Auswirkungen die Pandemie auf die finanzielle Situation der Gemeinde habe. Der 
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Bürgermeister antwortet, die Einnahmen seien „im Plan“, die „Tendenz“ zeige „eindeutig 

nach oben“. Der Finanzausschuss werde sich mit diesem Thema in einer seiner nächsten 

Sitzungen befassen. 

 

Die „Künstlerszene“ und die Pandemie. Christine Gschnaller, MSc verweist auf die 

schwierige Situation von Kunstschaffenden während der aktuellen Pandemie. Kunst- und 

Kulturvereine lägen dem Kulturausschuss indes „sehr am Herzen“ und als dessen Obfrau 

bitte sie somit auch um entsprechende Förderungen. Wichtig sei auch Unterstützung in 

Form von Veranstaltungsbesuchen. 

 

V. Entsendung (Nominierung) einer Person in den Aufsichtsrat der St. Johanner Berg-

bahnen Gesellschaft m.b.H. 

 

Beschluss (19:0): 

 

Gemäß § 36 Abs. 3 Satz 2 TGO 2001 wird die Öffentlichkeit für die Dauer der Beratung 

und Beschlussfassung über den Verhandlungsgegenstand V. Entsendung (Nominierung) 

einer Person in den Aufsichtsrat der St. Johanner Bergbahnen Gesellschaft m.b.H. ausge-

schlossen. 

 

Beschluss: 

 

Der Bürgermeister wird ermächtigt, bei der außerordentlichen Generalversammlung der  

St. Johanner Bergbahnen Gesellschaft m.b.H. am 25. Juni 2021 für den Fall der rechtmäßi-

gen Abberufung von Mag. Stefan Seiwald als Mitglied des Aufsichtsrats das der Marktge-

meinde St. Johann in Tirol zustehende Entsendungsrecht (Nominierungsrecht gemäß 

Punkt IX. Abs. 2 des Gesellschaftsvertrags) auszuüben und dafür vorab eine entspre-

chende Ergänzung der Tagesordnung dieser Generalversammlung zu beantragen. 
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Dieses Protokoll enthält fünf Anlagen. 

 

St. Johann in Tirol, 15. Juni 2021 

 

Der Bürgermeister: 

 

 

 

 

Der Schriftführer:     Gemeinderäte: 
































	49grs
	2

